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Sachverhalt und Antrãge 

Auf die unter Inanspruchnahme einer Prioritàt voin 8. Sep-
teinber 1979 und am 8. September 1980 als internationale 
Patentanineldung PCT/DE 80/00129 (Veräffentlichungsnummer 
WO/8 1007) eingereichte europàische Patentanineidung 
80 901 719.7 war das europäische Patent 35 527 erteilt 
worden. Der Hinweis auf die Erteilung war am 
29. Februar 1984 bekanntgemacht worden. 

Der erteilte Anspruch 1 lautete: 

"Verfahren zum Sichern von Daten, die maschinenlesbar in 
Form mehrerer Einzelzeichen auf einen Dateriträger aufge-
zeichnet werden, dadurch gekénnzeichnet, daB nach Auf-
zeichnung der Daten ausgewählte Einzelzeichen hinsichtlich 
ihrer durch den Aufzeichnungsvorgang bestiininten physika-
lischen Eigenschaften ausgewertet werden, und daB auf den 
Datentrãger zusätzliche Angaben über die festgestellten 
Eigenschaften sowie darüber, weiche der Einzelzeichen 
ausgewählte Einzelzeichen sind, aufgezeichnet werden." 

Abhãngige Anspruche 2 bis 7 waren auf besondere Aus-
fuhrungsarten dieses Verfahrens gerichtet, der Anspruch 3 
speziell darauf, daB verschiedene Einzelzeichen mit zu-
einander unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften 
auf den Datenträger eingeschrieben werden. 

Ein weiterer, auf eine Vorrichtung zum Aufbringen von Da-
ten auf einen Datentrãger zur Durchführung des Verfahrens 
nach einem dieser Ansprüche mit einem Schreibkopf ge-
richteter Anspruch 8 sah einen weiteren Schreibkopf vor, 
mit dem einzelne der Daten in zueinander ineBbar unter-
schiedlicher Weise aufschreibbar sind, sowie eine Codier-
einrichtung, die derart ausgebildet ist, daB sie den wei- 
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teren Schreibkopf derart steuert, daB dieser Angaben über 
diejenigen Positionen soicher einzelner Daten aufzeichnet, 
die von dem anderen Schreibkopf geschrieben und von einem 
Lesekopf gelesen worden sind. 

III. 	Gegen das Patent wurde am 27. November 1984 ein zulässiger 
Einspruch eingelegt und mit mangeinder Patentfähigkeit des 
beanspruchten Verfahrens und der beanspruchten Vorrichtung 
gegenüber dent duch die folgenden Druckschriften 

(El) CH-A- 529 398 
 DE-A-.2 749 018 
 DE-B- 2 254 597 

sowie die bereits mm Erteilungsverfahren in Betracht ge-
zogene 

US-A- 2 790 754 (inhaltsgleich: DE-A- 2 245 028) 

gegebenen Stand der Technik begründet. 

IV. 	Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent auf Grund von 
in einer inündlichen Verhandlung am 28. Januar 1986 einge-
reichten, geringfügig geãnderten Ansprüchen 1 bis 8 sowie 
eines hilfsweise eingereichtert neuen Anspruchs 1 und 
zweier weiterer Hilfsantráge. 

Sie begrUndete dies in einer am 6. Mai 1986 erlassenen 
schriftlichen Entscheidung damit, daB der Gegenstand des 
Anspruchs 1 in jeder dieser Versionen, gegebenenfalls 
unter Interpretation mm Lichte der Beschreibung, sowie der 
des Anspruchs 8 nicht auf erfinderischer Tàtigkeit beruhe, 
speziell gegenuber El. 

V 
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Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 8. Juli 1986 

erhobene, mit der vorgeschriebenen Gebühr versehene Be-

schwerde der Patentinhaber. 

In einer am 15.. September 1986 eingegangenen Beschwerdebe-

gründung wenden sie gegen die Entscheidungsbegründung em, 

sie beruhe auf einer Fehlinterpretation des Standes der 

Technik und einer dementsprechend unzulâssigen Schiu6foi-

gerung. 

In einer antragsgemäB anberauinten mündlichen Verhandlung 

am 19. Mai1988 legten die Beschwerdeführer folgende neue 

tJnterlagen vor: 

a) Einen mit "Hauptantrag" bezeichneten Anspruch 1, 

weicher unter Streichung des Wortes "vorhandenen" 

als Hauptantrag und unter Wiedereinfügung dieses 

Wortes als Hilfsantrag 1 gelten soil und dem sich 

die Ansprüche 2 bis 8 wie veröffentlicht an-

schiie8en sollen; 

b) Beschreibungsseiten 1 und 2, denen sich die Be-

schreibung wie veróffentlicht ab Spalte 2 an-

schliel3en soil. 

a) Einen Anspruch 1 als Hiifsantrag 2, dem sich die 

veräffentlichten Ansprüche 2 bis 8 anschliel3en 

sollen; 

b) Beschreibungsseiten 1 und 2, denen sich die ver-

äffentlichte Beschreibung ab Spalte 2 anschlieBen 

soil. 

a) Ansprüche 1 bis 5 als Hilfsantrag 3. 
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b) Beschreibungsseiten 1 und 2, denen sich die ver-

óffentlichte Beschreibung ab Spalte 2 anschliei3en 

soil. 

a) Ansprüche 1 bis 5 als Hilfsantrag 4. 

b) Beschreibungsseiten 1 und 2, denen sich die veräf-
fentiichte Beschreibung ab Spalte 2 anschlie8en 

soil. 

a) Ein einziger Anspruch als Hilfsantrag 5. 

b) Beschreibungsseiten 1 und 2, denen sich die Be-
schreibung wie veröffentlicht ab Spalte 3 an-

schlie8en soil. 

a) Ein Anspruch ais Hilfsantrag 6. 

b) Beschreibungsseiten 1 und 2, denen sich die veróf-

fentlichte Beschreibung ab Spalte 3 anschlieen 
soil. 

a) Ein Anspruch als Hilfsantrag 7. 

b) Beschreibungsseiten 1 und 2, denen sich die veróf-
fentlichte Beschreibung ab Spa].te 3 anschiieBen 

soil. 

Allen Antrãgen 1st ferner die Zeichnung, 1 Biatt wie ver-

öffent].icht, zugrundezuiegen. 

Anspruch 1 gemáB Hauptantrag lautet: 

"Verfahren zuin Sichern von Daten gegen Fãischung, bei dem 

die Daten maschinen].esbar in Form mehrerer Einzelzeichen 
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auf einen Datenträger augezeichnet werden, nach der Auf-

zeichnung ausgewãhlte Einzelzeichen hinsichtlich ihrer 

durch den AufzeichflUngsVorgang bestixnmten physikalischen 

Eigenschaften ausgewertet werden, und auf den Datentrager 

zusätzliche Angaben über die festgestellten Eigenschaften 

sowie darüber, weiche der Einzelzeichen ausgewählte Em-

zeizeichen sind, aufgezeichnet werden." 

Anspruch 1 gemäi3 I-Iilfsantrag 1 unterscheidet sich von 

diesem Hauptantrag dadurch, daB in der dritten Zeile vor 

"Datentrãger" eingefügt 1st "vorhandenen". 

Anspruch 1 gemäB Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom 

Hauptantrag dadurch, daB in der dritten Zeile hinter "Da-

tenträger" eingefügt ist "nachtráglich". 

Anspruch 1 gemäB Hilfsantrag 3 lautet: 

"Verfahren zum Sichern von Daten gegen Fàlschung, bei dem 

die Daten maschinenlesbar in Form mehrerer Einzelzeichen 

auf einen vorhandenen Datentrãger aufgezeichnet werden, 

wobei verschiedene Einzelzeichen mit zueinander unter -

schiedlichen physikalischen Eigenschaften auf den Daten-

trager eingeschrieben werden, nach der Aufzeichnung ausge-

wählte Einzelzeichen hinsichtlich ihrer durch den Auf -

zeichnungsvorgang bestinunten phsysikalischen Eigenschaften 

ausgewertet werden, und auf den Datenträger zusätzliche 

Angaben über die festgestellten Eigenschaften sowie 

darUber, weiche der Einzelzeichen ausgewählte Einzel-

zeichen sind, aufgezeichnet werden." 

Anspruch 1 gemãB Hilfsantrag 4 uriterscheidet sich vom 

Hilfsantrag 3 dadurch, daB in der dritten Zeile das Wort 

"vorhandenen" gestrichen und hinter "Datentrâger" das Wort 

"nachtràglich" eingefügt ist. 
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Der Anspruch 1 gemàB Hilfsantrag 5 lautet: 

"Vorrichtung zum Aufbringen von Daten auf einen Daten-

trãger, mit einem Schreibkopf zum nachträglichen Auf-

zeichnen von Daten in Form mehrerer Einzelzeichen auf 
einem Datentrãger, dadurch gekennzeichnet, daB ein wei-
terer Schreibkopf (15) vorgesehen ist, mit dem einzelne 

der Daten in zueinander meBbar unterschiedlicher Weise 
aufschreibbar sind, und daB eine Codiereinrichtung (14) 

vorgesehen ist, die derart ausgebildet ist, daB sie einen 
Schreibkopf derart steuert, daB dieser Angaben (Sti, St2, 
St3) über diejenigen Positionen soicher einzelner Daten 

aufzeichnet, die von dent weiteren Schreibkopf (15) ge-

schrieben und von einem Lesekopf gelesen worden sind." 

Der Anspruch gemaB Hilfsantrag 6 unterscheidet sich vom 

Hilfsantrag 5 dadurch, daB in der zweiten Zeile das Wort 
"nachträglichen" gestrichen ist. 

Der Anspruch gemàB Hilfsantrag 7 lautet: 

"Vorrichtung zum Aufbringen von Daten auf einen Daten-

trãger mit einem Schreibkopf zum Aufzeichnen von Daten in 

Form mehrerer Einze].zeichen auf einen Datentráger, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein weiterer Schreibkopf (15) vorge-

sehen 1st, mit dent einzelne der Daten in zueinander meBbar 
unterschiedlicher Weise aufschreibbar sind, daB nach Auf-
zeichnung der Daten ausgewáhlte Einzelzeichen hinsichtlich 

ihrer durch den Aufzeichnungsvorgang bestinunten physika-
lischen Eigenschaften ausgewertet werden, und daB auf den 

Datentrãger zusátzliche Angaben uber die festgestellten 

Eigenschaften sowie darüber, weiche Einzelzeichen ausge-

wàhlte Einzelzeichen sind, aufgezeichnet werden, und daB 

eine Codiereinrichtung (14) vorgesehen 1st, die derart 
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ausgebildet ist, da8 sie den einen Schreibkopf derart 
steuert, daB dieser Angaben (Sti, St2, St3) über diejeni-
gen Positionen soicher einzelner Daten aufzeichnet, die 
von dent weiteren Schreibkopf (15) geschrieben und von 
einem Lesekopf (13) gelesen worden sind." 

Vu. 	Die Beschwerdeführer beantragen, die angefochtene Ent- 
scheidung aufzuheben und das Patent in der geänderten Fas-
sung geniäl3 Hauptantrag, zumindest aber geinäi3 einem der 
Hilfsanträge, aufrechtzuerhalten. 

Zur Begründung tragen sie mm wesentlichen folgendes vor: 

El betrif ft nur die Sicherung von Wertzeichen, wie Bank-
noten, gegen Nachahmung. Das Verfahren gexnäB Anspruch 1 
betrif ft hingegen die Sicherung von aufgezeichneten Daten 
gegen deren Ubertragung. 

Schon die Aufgabe einer soichen Datensicherung sei soinit 
nicht aus El, und auch nicht anderweitig, bekannt, obwohl 
das betreffende Fachgebiet von grol3er wirtschaftlicher Be-
deutung sei und viel bearbeitet werde. 

Deinentsprechend können bei El beliebige Stellen des Druck-
bildes dent bekannten Verfahren unterworfen werden, beim 
beanspruchten Verfahren werden hingegen Einzelzeichen der 
aufgezeichneten Daten ausgewählt. 

Dies sei durch den Stand der Technik rticht nahegelegt. 

Der Anspruch 1 geinas Hauptantrag sei nicht mehr in der 
zweiteiligen Form abgefai3t, well dies bei einem Verfahren 
unzweckmài3ig sei. 

01784 	
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Die Einfügung gernäB Hilfsantrag 1 und diejenige gernáB 

Hilfsantrag 2 brächten deutlicher zuin Ausdruck, daB es 

sich bei dem dern beanspruchten Verfahren unterworfenen 

Datentrãger nicht, vie bei El, urn ein fertiges, nicht niehr 
veràndertes Wertzeichen, vie eine Banknote, sondern urn 

einen soichen Datentráger handelt, auf den erst noch irn 
bestiminungsgemáBen Gebrauch Daten augezeichnet werden, vie 

beispielsweise bei einern Scheck. Dieser selbt kônne be-

reits nach einem Verfahren gernàB El geprüft sein, bevor 

das erfindungsgemàBe Verfahren angewendet verde. 

Die Hilfsantráge 3 und 4 bráchten die völlig neue Idee zurn 

Ausdruck, das Aufzeichnen der verschiedenen Einzelzeichen 
so vorzunehrnen, daB sie unterschiedliche physikalische Ei-
genschaften aufweisen. 

Zumindest aber die Vorrichtung gemãB Hilfsantrag 5 känne 

mit El nicht als naheliegend nachgeviesen werden. 

Falls Of fenbarungsbedenken gegen das Wort "nachtrãglichen" 

bestehen, solle der Hilfsantrag 6 berücksichtigt werden. 

Falls auch Zulássigkeitsbedenken dagegen bestehen, daB aus 
dem Vorrichtungsanspruch die im erteilten Anspruch 8 durch 
seine Rückbeziehung auf Anspruch 1 enthalten gewesenen 
Merianale gestrichen wurden, solle der Hilfsantrag 7 be-
rücksichtigt verden. 

VIII. Die Beschverdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurück-
zuweisen. 

Zur Begründung argurnentiert sie im vesentlichen vie 
folgt: 
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Bei der Beurteilung des Beanspruchten sei zunâchst alles 
in Abzug zu bringen, was nicht deutlich offenbart ist. 
Insbesondere sei nicht of fenbart, daB die Daten "nach-
trãglich" auf einen "vorhanderien", d.h. "vorbereiteten", 
Datenträger aufgezeichnet werden. Sowohi die ursprung-
lichen als auch die erteilten Uriterlagen seien auf das 
Aufdrucken der Daten auf Wertzeichen im Rahmen ihrer Her- 

• stellung lesbar. Schon aus diesem Grund sei den Hilfsan-
tràgen 1, 2, 3, 4 und 5 nicht stattzugeben. 

Auch gegen die einteilige Fassung des Hauptantrages und 
der Hilfsantrâge 1. bis 4 habe sie Bedenken. 

Hiervon abgesehen sei weder die Aufgabe neu noch beruhe 
ihre Lösung auf erfinderischer Tätigkeit. Das Verfahren 
entspreche im Prinzip dem der El. Auch sei ihr ein Hinweis 
auf den Schriftbereich èines Wertzeichens sowie auf Kre- 

- 	ditkartenmit magnetischein Infortnationsträger entnehinbar. 
Solle nicht der Datentràger als soicher, sondern aufge-
zeichnete Daten gesichert werden, so liege es nahe, die 
Lehre der El hierauf anzuwenden. 

Selbst das dern erteilten Anspruch 3 entnonunene und gemàB 
Hilfsantrag 3 und4 eingefügte Merkniale entspreche dein 
Bekannten. 

Letztlich gelte auch für die hierfür verwendete Vor-
richtung geinàB Hilfantrag 5 und 6 nichts anderes. 

Hilfsantrag 7 sei wegen der vorgenonunenen Verinengung von 
Verfahrens- und Vorrichtungsinerkinalen unklar und enthalte 
in übrigen ebenfalls nichts Erfinderisches. 
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IX. 	Die Kammer nahm aus sachlichen Gründen weder den spãten 
Zeitpunkt noch die Zahi der Hilfsantrage zum AnlaB, diese 
Antràge nach Artikel 114 (2) EPU abzulehnen. 

Sie wies in der müridlichen Verhandlung jedoch darauf hin, 
daB auch sie forntale Bedenken gegen einige der Anspruchs-
formulierungen habe. 

In sachlicher Hinsicht deutete die Kammer ebenfalls an, 
daB sie Zweifel am Bestand des Anspruchs 1 gemáB Hauptan-
trag oder einigen Hilfsantrãgen hatte, erachtete es aber 
für angebracht, insbesondere wegen der Hilfsantràge 3 bis 
7 noch keine endgultige Entscheidung zu verkünden. Sie 
schloB daher die müridliche Verhandlung mit dem Bemerken, 
daB eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren ergehen 
werde. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Vorschriften des Uberein-
koinmens und ist daher zulãssig. 

Im Ergebnis ist sie jedoch nicht begründet und ihr kann 
daher nicht stattgegeben werden. 

Die Antrãge der Beschwerdeführer sind im einzelnen aus 
folgenden Gründen abzulehnen: 

Die Anderungen des Patentbegehrens gemáB Hauptantrag und 
Hilfsantrãgen 1 bis 4 sowie Hilfsantrag 7 sind zulássig 
(Art. 123 (2) und (3) EPU): 

3.1 	Der Anspruch 1 gemãB Hauptantrag beruht auf dem erteilten 
Anspruch 1. 
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3.2 	Durch die Anderung von der zweiteiligen in die einteilige. 

Form wird der Gegenstand des Anspruchs 1 gemàB Haupt- und 

Hilfsantrãgen 1 bis 4 nicht erweitert. 

Ob diese Anderung gegen Regel 29 (1) a/b EPU verst68t, 

braucht nicht entschieden zu werden, well diese Frage 

angesichts des materiellen Einwandes (s. 5.ff) als nicht 

relevant anzusehen 1st. 

	

3.3 	Die zusàtzliche Angabe im Anspruch 1 geniäB Hilfsantrag 1, 

2, 3 und 4, daB der Datenträger "vorhanden" ist bzw. daB 

die Daten "nachträglich" aufgezeichnet werden, ist zwar 

nicht explizit of fenbart. 

Geht man jedoch davon aus, daB es generell üblich sein 

dürfte, Daten nach der Herstellung des eigentlichen physi-

kalischen Datenträgers aufzuzeichnen, beispielsweise die 

Seriennuramer erst nach der Herstellung der Roh-Banknote 

aufzudrucken oder bei anderen in der ursprünglichen Anmel-

dungsbeschreibung (S. 1, Z. 10-11) genannten Datentràgern 

ebenfalls die Daten erst nach der Herstellung des eigent-

lichen Trägers aufzuzeichnen, sokann die genannte Angabe, 

so interpretiert, als implizit of fenbart angesehen 

werden. 

	

3.4 	Im übrigen beruht auch der Anspruch 1 gemãi3 Hilfsantrag 1 

und 2 auf dem erteilten Anspruch 1 sowie der Anspruch 1 

gemàB Hilfsantrag 3 und 4 auf dem erteilten Anspruch 3 und 

der Anspruch gemäB Hilfsantrag 7 auf dem erteilten An-

spruch 8. 

	

3.5 	Der Anspruch gemä8 Hilfsantrag 7 ist zwar von der Be- 

schwerdegegnerin als unklar gerugt worden. Ferner 1st er 
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nach Ansicht der Kaminer unklar wegen miBverständlicher 

Definition des "eine&' und des "weiteren" Schreibkopfes. 

Wegen des wesentlicheren materiellen Einwandes gegen 

diesen Anspruch (s. 7.) erscheinen diese Unklarheiten 

jedoch - bei Interpretation des Anspruchs im Sinne der 

Beschreibung - nicht relevant und sind jedenfalls nicht 
als Erweiterungen des Schutzbereiches zu bewerten. 

Der Anspruch gemaB Hilfsantrag 5 und 6 erweitert jedoch 
den Schutzbereich des erteilten Patents: 

Der einzige erteilte Vorrichtungsanspruch 8 war auf An-

spruch 1 ruckbezogen und beinhaltete deshaib dessen Merk-
male, also auch das Merkmal der Auswertung ausgewáhlter 

Einzelzeichen hinsichtlich ihrer durch den Aufzeichnungs-
vorgang bestinunten physikalischen Eigenschaften und das 

Merkma]. der Aufzeichnung der zusätzlichen Angaben uber die 
festgestellten Eigenschaften. 

mi Anspruch gemaB Hilfsantrag 5 und 6 fehien diese Merk-
male jedoch. 

Wegen dieser unzulássigen Anderung (Art. 123 (3) EPU) in 

den Hilfsaritrãgen 5 und 6 wird nur der Vorrichtungsan-
spruch gemàB Hilfsantrag 7 der Prüfung auf erfinderische 

Tátigkeit zugrundegelegt werden (S. 7.). 

Die Prüfung des Hauptantrages und der Hilfsantráge 1 und 2 

auf erfinderische Tátigkeit hat ergeben, daB der Gegen-

stand des Anspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit 
beruht; denn soweit er über das aus El Bekannte hinaus-

geht, ist er als naheliegend anzusehen, wie nachfolgend 

dargetan wird: 
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5.1 	Aus El ist ein Verfahren zur Verhütung erfolgreicher 
Fãlschungen von Wertzeichen bekannt. Als Beispiele be-
kannter Wertzeichen sind Banknoten und Kreditkarten ge-
nannt. 

liii Zusammenhang mit bekannten Verfahren ist hierzu ferner 
in El ausgesagt, daB der Schrift- oder Bildbereich zur 
Echtheitsprüfung herangezogen werden kann. Auch kbnne eine 
metailbeschichtete Kunststoffolie eine elektrisch nach-
weisbare Struktur aufweisen oder ein magnetischer Infor-
mationsträger die Echtheit ausweisende Inforinationen ent-
halten. Aul3erdem 1st elne tvletallfolie mit eingebrannten 
Löchern als verwendbarer Informationsträger genannt. 

Das bekannte Verfahren selbst besteht darin, daB bei der 
Hersteliung gegebene individuelle GröBen der Wertzeichen 
gemessen und die Me8werte auf dem Informatiónstrãger ge-
speichert werden. Die Stellen, an denen geinessen wird, 
können individueli gewàhlt werden, und dann werden diese 
Stellen ebenfalls in codierter Form auf dem Inforinations-
träger gespeichert. 

Bei der spãteren Echtheitsprüfung werden die individuellen 
Gräl3en dann - an den betreffenden Stellen - nachgemessen 
und mit den gespeicherten MeBwerten verglichen. 

	

5.2 	WIe der El entnehmbar, liegt diesem Sicherungsverfahren 
die Aufgabe zugrunde, Wertzeichenfälschungen mit einer 
Sicherheit erkennen zu kännen, die bisher als unerreichbar 
gait. 

	

5.3 	Vorteilhaft werden Farb- und/oder Druckeigenschaften des 
Wertzeichens geinessen und codiert eingegeben; es wurde 
nàinlich gefunden, daB stets Toleranzen des Druckbildes und 
der Farbeigenschaften vorhanden sind. 
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Weiter wird jedoch darauf hingewiesen, daB auch andere 
individuelle GräBen wie Papiereigenschaften oder -abmes-
sungen in Betracht kommen. 

	

5.4 	Für den Fachinann 1st es auch offensichtlich, daB die im 
Zusammenhang mit dem Schriftbereich eines Wertzeichens 
oder die im Zusammenhang mit Kreditkarten mit magnetischem 
Informationstràger genannten Informationen aus Einzel-
zeichen bestehende Daten sein kônnen. 

Die a].lgemeine Lehre von El beinhaltet demnach auch die 
Möglichkeit, daB als ausgewáh].te Stellen Teile des genann-
ten Schriftbereiches oder Einzelzeichen der aufgezeich-
neten Daten dienen können. 

	

5.5 	Letztere Möglichkeit 1st zwar nicht direkt angesprochen, 
der Fachmann wird sie aber insbesondere deshalb in Be-
tracht ziehen, well El lehrt, "individuelle" GrôBen aus- 
zuwerten, und es gerade der Schriftbereich, z.B. die 
Seriennununer einer Banknote, bzw. der Datentrágerbereich, 
z.B. einer Kreditkarte, ist, der sich von Wertzeichen zu 
Wertzeichen iridividuell unterscheidet. 

	

5.6 	Etwas hierüber grundsátzlich Hinausgehendes 1st weder dem 
Anspruch 1 gemáB Hauptantrag noch dem gemãB Hilfsantrag 1 
oder 2 entnehmbar. 

	

6. 	Auch der Gegenstand des Anspruchs 1 gemáB Hilfsantrag 3 
oder 4 geht über den Stand der Technik nur in naheliegen-
der Weise hinaus und beruht daher nicht auf erfinderischer 
Tatigkeit: 

	

6.1 	El spricht von den Stellen und von den dort gemessenen 
individuellen Eigenschaften stets im Plural. Auch bei 
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einer Messung, wie angegeben, "entiang" einer Seite des 

Wertzeichens bzw. einer Kante des Inforinationstrãgers 

handelt es sich effektiv urn eine Mehrzahl von Stellen, an 

denen gemessen wird. 

	

6.2 	Bei Anwendung des aus der El bekannten Sicherungsver- 

fahrens auf Einzelzeichen der aufgezeichneten Daten (S. 

5.4), die als naheliegende Mäglichkeit anzusehen ist (s. 

5.5), liegt daher das Einschreiben verschiedener Einzei-

zeichen mit zueinander unterschiedlichen physikaiischen 

Eigenschaftèn irn Rahnien ebendieser Anwendung. Dies schon 

deswegen, weil nach El soiche Unterschiede."stets vorhan-

den" sind und zur Fäischungserkennung ausgenützt werden 

können. 

	

6.3 	Wegen dieser letzteren Angabe in El hat die Kaimner zu- 

gunsten des Beschwerdevorbringens zusätziich erwogen, den 

Anspruch geinäl3 Hilfsantrag 3 oder 4 so zu interpretieren, 

daB die genannten Unterschiede - im Gegensatz zu "stets 

vorhandenen" Toleranzen - bewuSt herbeigeführt werden, 

indent die verschiedenen Einzelzeichen mittels ver-

schiedener Schreibkôpfe geschrieben werden. 

Eine soiche Interpretation verbietet sich aber nach An-

sicht der Kanuner deswegen, weil aus der Beibehaltung des 

Anspruchs 4 gemäB Hilfsantrag 3 und 4 geschlossen werden 

muB, dal3 der Anspruch 1 nicht auf "verschiedene Schreib-

köpfe" beschränkt sein soil. 

Selbst wenn jedoch der Anspruch 1 mm Sinne dieses An-
spruchs 4 interpretiert würde, ware zu berücksichtigen, 

daB El nicht auf stets vorhandene Toleranzen beschränkt 

1st und daher of fenbar auch den Fall absichtlich hervor-

gerufener Druck- oder sonstiger Unterschiede inituxnfaBt. 
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Die Verwendung verschiedener Schreibkapfe liegt dann 

nahe. 

Diese Folgerung ist uinsomehr zu ziehen, als die Beschwer-

degegnerin - zu Recht - darauf hingewiesen hat, daB es aus 
E4 bekannt ist, zu ganz ãhnlichem Zweck Einzelzeichen mit 

unterschiedl ichen physikalischen (magnetischen) Eigen-
schaften in zwei Arbeitsgängen zu drucken (Sp. 3 Z. 3-6); 

dies kann offensichtlich mit zwei Schreibkapfen am em-

fachsten bewerkstelligt werden, zumal die verwendeten 

Druckfarben sich hinsichtlich ihrer "harten" bzw. 
"weichen" Koerzitivitát unterscheiden sollen. 

	

7. 	Nach Fortfa].1 der Ansprüche gemàB Hilfsantrag 5 und 6 aus 
formalen Gründen (s. 4.) verbleibt der Gegenstand des 

Hi].fsantrags 7 auf erfinderische Tátigkeit zu prüfen. 

Diese Prüfung hat ergeben, daB auch die beanspruchte 
Vorrichtung ilber den Stand der Technik nur in nahe-
liegender Weise hinausgeht: 

	

7.1 	Der Vorrichtungsanspruch 1st wie folgt zu interpretieren 
(S. 3.5): 

Die Vorrichtung zurn Aufbringen von Daten auf einen Daten-
tráger weist erstens einen Schreibkopf zurn Aufzeichnen der 
aus Einzelzeichen bestehenden Daten auf den Datentrãger 
auf. Dieser 1st so ausgebildet, daB einzelne dieser Daten, 
durch den Aufzeichnungsvorgang bedingt, meSbar unter-

schiedliche physikalische Eigenschaften aufweisen. Em 

Lesekopf ist vorgesehen, urn diese Daten zu lesen, sowie 

eine Einrichtung, urn die unterschiedlichen physikalischen 
Eigenschaften ausgewãhlter Einzelzeichen auszuwerten. 

Ferner ist eine Codiereinrichtung vorgesehen, die die 

Positionen derjenigen Datenzeichen verschlüsselt, deren 
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physikalische Eigenschaften ausgewertet werden. Schlie8-

lich ist noch ein weiterer Schreibkopf vorgesehen, welcher 

Angaben Uber die festgestellten physikalischen Eigenschaf -

ten sowie die verschlüsselten Angaben über die Positionen 

der betreffenden Datenzeichen auf dem Datenträger auf-

zeichnet, so daB bei einer EchtheitsprUfung eine etwaige 

Fälschung erkannt wird. 

	

7.2 	Auch das aus El bekannte Verfahren inp1iziert eine ent- 

sprechende Vorrichtung. 

Entsprecheid dem erstgenannten "einen" Schreibkopf der 

beanspruchten Vorrichtung ist ein Druckkopf vorgesehen, 

der die Banknote, Kreditkarte od. dgl. druckt oder mit 

Daten versieht, so daB die stets vorhandenen Toleranzen 

des Druckbildes oder der Farbeigenschaften oder bewuBt 

herbeigeführte tJnterschiede meSbar sind. Zum Messen der 

individuellen Gr63en sind dann ein Lesekopf und ent-

sprechende Einrichtungen vorzusehen. Zur Codierung der 

ausgewerteten Stellen 1st ebenfalls eine Codiereinrichtung 

notwendigerweise vorgesehen. SchlieBlich ist noch eine 

Einrichtung angesprochen, die diese Informationen mittels 

Laser- oder Elektronenstrahlen in Form von Lãchern in den 

Datenträger eingibt und die als "weiterer Schreibkopf" 

bezeichnet werden kann. 

	

7.3 	Die beanspruchte Vorrichtung unterscheidet sich somit von 

der.in El indirekt offenbarten lediglich durch denselben 

Unterschied, durch den sich auch das Verfahren gemài3 

Hauptantrag vom bekannten Verfahren unterscheidet: durch 

die Anwendung speziell auf Einzelzeichen der aufgezeich-

neten Daten statt - ailgemein - auf beliebig ausgewàhlte 

Stellen auf dem Wèrtzeichen bzw. Datentrager. 
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Da dieser Unterschied nicht erfinderisch ist (S. 5.5), 

gilt dies für die beanspruchte Vorrichtung wie für das 

beanspruchte Verfahren. 

8. 	Bei dieser Sachiage muB die angefochtene Entscheidung im 

Ergebnis bestätigt und die Beschwerde zurückgewiesen 

werden. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiarli 
	

E. Persson 
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